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XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

36.oo4/15-I 11/75 ' 21211IA.B. 
zu ',' 230S jJ. 

Präs. am~}:.}~M.J9.75 
An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 
, , 

zu Z 2305/J-~"R/1975e 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 

DDr.Hesele f Albrecht und GC!l0ssen, Z 2305/J-NR/1975, betreffend 

die Ergebnisse der:r-a tarbei t der österreichischen ,Justiz im 

Rahmen der Aktivitäten in den E;:inrichtungen und Organen der 

Verein:~ten Nationen, beantworte ich wie folgt: 

Die österreichische Justiz hat sich an allen 

Arbeitender Vereinten Nationen und ihrer Einrichtungen und 

Organe, die Fragendes Privat-, Handels- oder Strafrechts und 

derZivii":oderStrafverfahren~ betreffend,aktivbeteiligt· . 
Seit '197'1 ist Österreich Mitglied der Kommission 

der Vereinten Nationen :für das:Recht des internationalen Handels 

(UNCITRAL), di,e sich zuerst aus 29 'Staaten zusammengesetzt hat 

und seit 1974' 36 Staaten" davon 6 westeuropäische, umfaßt 0' Der 

Leiter der österreichischen Delegation bei den jährlichen Plenar­

tagungen'von lJNCITRAL p Ministerialrat DroRoland L 0 ewe, wurde 

bei der 5.Plenartagung 1972 zum Vizepräsidenten, bei der 7"Ple­

nartagung 1974 zum Berichterstatter und bei "der 8.Plenartagung 

1975' zum Präsidenten gewählt. Das Arbeitsprogramm von UNCITRAL 

um:faßt di'e Ausarbe:L tung von Übereinkommen über den interna tiona­

len liarenkauf, über die Verjährung be,im internationalen '\tIaren ... 

kauf, über die Beförderung von Waren auf' See, über ein neues 

Wertpapier :für den Gebrauch im iliternationalen Handel. Die Aus­

arbeitungeiner Muster-Schiedsvereinbarungvor allem für den 

Interkontinentalhandol wurde bei der 8.Plenartagung begonnen., 
, <, 

"! ' 

, ,~ " 

2124/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



Daneben D6:faßt steh UNCITRAL n.ooh mit einer größeren Anzahl 

weiterer Fragen, deren Bearbeitung aber noch nicht über das 

Anfangsstadium hinausgekommen ist • 

. ',Bereits bei der 1. Tagung p an der Österreichteilge«> 

nomme l1 hat, nämlich an der 4~Plenartagung von UNCITRAL, konnte 

ein Sitz in der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des Überein­

kommens über den internationalen Warenkauf erkämpft werden. Bei 

den Tagungen 1973 und 197.5 dieser Arbeitsgruppe war der Vertre­

ter des Bundesministeriums für Justiz Berichterstatter. 

Das Bundesministerium :für Justiz hat sich auch an der 

VN ... 1(onferenz 1974 zur Fertigstellung und Unterzeichnung des 

Überei:n.~ommens über die Verjährung beim internationalen Waren ... 

kauf beteiligt ; Österreich ist in das Redaktionskomitee gelvähl t 

worden. Das Schicksal dieses Übereinkommens ist noch ungewiß 9 

weil die meisten staaten - SO auch Österreich - zunächst die Er­

gebnisse der "'.Tereinheitlichungsarbei ten auf' dem Gebiet des Kauf­

rechts selbst abwarten·wöllen.· 

Von;1970 bis 1972 fanden abl'lechselnd in Genf und in 

London hiTagungeneiner gemeinsamen Arbeitsgruppe der Interna­

tionalen Beratende:q,Organisation für Seeangelegenheiten (INCO) 

u.'"ld der VN-lfi:rtschaftskommission für Europa (ECE) zur Ausarbei'" 

tungeines Übereinkomme:qs über die gemischte Befördery:ng im 

internationalen Güterverkehr statt. Präsident dieser Arbeits­

gruppewar wieder Ministerialrat Dr.Roland L 0 ewe 0 Es 

gelangpeinen im allgemeinen befriedigenden Übereinkommens.ent­

wurf auszuarbeiten, der aber bei der Container-Weltkonferenz 

in Gen:f im November/Dezember 1972 nicht die Billigung der Ent­

wicklungsstaaten :fand. Seither ist diese Angelegenheit der 

Kommission der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 

(UNCTAD) zugewiesen, die aber - wieder wegen des Wiederstandes 

der Entwicklungsländer = bisher zu keinerlei praktischen Er­

gebnissen,gelangtist. Das Bundesministerium für Justiz hat 

sich an der 2.Tagurtg der Arbeitegruppe der UNCTAD .im November 

1974 beteiligt. 

Im Rahmen der VN-Wirtschaftskommission für Europa 

(ECE) wurde 1971 bis 1973, ein Überetinkommen über den Personen­

und Gepäckbeförderungsvertrag im internationalen straßenver­

kehr (CVR) und 1973 bis 1975 ein Übereinkommen über den Per ... 

. sonen- und Gepäckbeförderungsvertrag 111 der Binnenschiffahrt 

(CVN) ausgearbeitet. In beiden Arbei ... ~sgruppen der ECE war der 
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Vertreter der österreichischen Justiz Berichterstatter. Die 

CVR ist am 'j. 3.1973 zur Unterzeichnung aufgelegt worden. Das 

Bundesmini.steriu.'11 für Justiz ist der Ansicht, claßes sich hier 

um ein ausgewogenes und zufriedensteliendes Vertragsinstrument 

handelt, dem Österreich- die UnterzeichnUl'lgsf'rist ist inzwischen 

abgelaufen - beitreten sollie~ Die CVR wird voraussichtlich zu 

Begin.n 1976 zur Unterzeichnung aufgelegt , .. erden. 

Im strafrechtlichen Bereich sind mehrere Übereink.ommel1. 

zu erwähnen, die im Rahmen oder unter der Ägide der Vereinten 

Nationen geschlossen worden sind.; lL."l der Ausarbeitung des Über­

einkommens vom 16.12. '!970~ BGBI Nr 249/197l~, zur Bekämpfung der 

'!;dderrechtlichen Inbesitznahme von IJu:ftfahrzeugen war die öster­

reichische Justiz maßgeblich beteiligt; si'e war auch auf' der 

abschließenden diplomatischen Konferenz vertreten. Das gleiche 

gilt f'ürdas Ü'bereir..kommen vom 23.9. 1971, BGBI Nr 248/ 197h, zur 

Bekämpfung t"iderrcchtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 

ZiviJ_luf'tf'a.hrto Die österreichische Delega.tion bei der dip!.omati­

schen Ko:n:ferenz, die zur Fertigste1.lung dieses Übereinkolnmens ge .... 

führt hat t stand unter der Leitung des Ministerialrats Dr . Rober-t; 

A..., del:' Ausarbei tung des 'Übereinkommens vom 14. 120 1973 

Ubcr die Verhütung, Ver:folgtmg und Bestra.fung von Straftaten 

gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließl.·ich Dlplo­

maten hat das Bundesministerium für Justiz durch schriftliche 

Stellungnahmen mitgewirkt. 

Das BM.J hat sich auch an zwei Siaatenkon:ferenzen der 

Vereinten Nationen in Wien beteiligt, die zur Fertigstellung 

eines ÜbereinkomnH~ns über pSYChotrope Substanzen (1970) und eines 

Übereinkommens über die Vertretung von Staaten in ihren Beziehun­

gen zu internationalen Organisationen (1975) geführt haben. Gleiches 

gilt fUr die diplomatische Konferenz zur Ergänzung .und Präzisierung 

der Genf'er' Abkommen über humanitäres Völkerrecht; diese Konferenz 

1rurde in Genf" abgehalten. 

SchJ_ießlich ist auif die Mitwirkung des m·f.J an der 

Ausarbej. tung VOn Resolutionen der Generalversammlung .. der Vereinten 

Nationen, die auf' die Abschaffung oder die Zurückdrängung der An­
wend.ung der Todess·tra:fe abzielen p hinzuweisen 9 

2124/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



CD 4 ... 

So hat Öst~rreich uoao die Iniative Italiens zur weltweiten 

'Abschaffung der Todesstrafe in allen Organisationen der Ver­

einten Nationen tatkräftig unterstiitzt* 

Damit wird eier grundsä triü:ichenEinstellung der Republik 

Österreich, die die Todesstrafe im ordentlichen und im 0..0 .. 

Verfahren abgeschaf:ft hat, auch bei der Mitarbeit in den Ver­

einten Nationen Rechnung getragen. 

18.Juli 1975 

Der Bundesminister: .. ~, . 
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